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Amtsgericht Wiesbaden

Geschäftsnummer:
91  C6s96 t04 -30

ln dem Rechtsstreit

B , ,A.  '  wgg
-  Klägerin -

Prozessbevol lmächtigter:

Verkündet am 18.8 2005

Weingäftner
Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

lm Namendes Volkes

t e i l

65 Wiesbaden

Rechtsanwalt Peter Sermond,
Kornblumenweg 9,  65201 Wiesbaden,
Gz. B-V-0407Q1

gegen

DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG, vertreten durch den Vorstand Arnulf Loy
und Norbert Wulff, John E. Fisher Straße 1, 6144A Oberursel (Taunus), Gz: 11UA4-
464966/P
- Beklagte -

Prozessbevo llmächtigte : Rechtsanwälte A, und Kollegen,
65 Wlesbaden,

Gerichtsfach: . Gz.



1

hat das Amtsgericht Wiesbaden

durch Richter Lill

im schriftl ichen Verfahren gemäß $ 495a ZPO mit Schriftsatzfrist zum 28 7 2005

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 209,50 EUR

nebst 5% Zinsen über dem Basiszinssatz seit

28.12.2004 zu zahlen.

lm i. ibrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

T a t b e F t a n d :

Auf die Darstellung des Tatbestandes wird gemäß $ 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO ver-

zichtet.

E n t s c h.e i d u n g s. q r ü n d e :

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung weiteren Scha-

densersatzes wegen eines Verkehrsunfalles am 28,6.2004 in Wiesbaden in Höhe

von 209,50 EUR aus $$ 7 StVG, 3 Nr. 1 Pfl ichtVersG, 249 BGB zu, lm übrigen ist die

Klage abzuweisen.



Die Haftung der Beklagten als

tig. Der zugesprochene Betrag

nach zu efsetzen,

- ) -

Haftpfl ichtversicherung ist dem

ist als Schaden gemäß S 249

Grunde nach unstrei-

BGB auch der Höhe

Die Klägerin war als Geschädigte aus dem vorbezeichneten Verkehrsunfallereignis

dazu berechtigt, rnit der Durchsetzung ihrer Forderung einen Rechtsanwalt zu be-

auftragen,

Die Beklagte schuldet der Klägerin den tenorierten Betrag als Differenz zwischen der

vom Prozessbevollmächtigten der Klägerin arn 7.9.2AA4 gestellten Rechtsanwalts-

gebührenrechnung in Höhe von 1.013,96 € zu der von der Beklagten geleisteten

Zahlung in Höhe von EUR 804,46. 
-ffiT'4:ft'fL)

Der Klägerin steht insoweit nicht lediglich ein Freistellungsanspruch gegen die Be-

klagte zu, da sie ausweislich der schrift l ichen Zeugenaussage ihres Prozessbevoll-

mächtigten vom 18. Mai 2005, die insoweit zur Überzeugung des Gerichtes ausrei-

chend ist, den eingeklagten Betrag in Höhe von EUR 229,32 am 18.10,2004 an die-

sen gezahlt hat.

Es ist unerheblich, ob die Klägerin tatsächlich dazu verpfl ichtet war, den tenorierten

Betrag der Rechnung ihres Prozessbevollmächtigten in vollem Umfang zu beglei-

chen. Durch die Zahlung ist ihr ein Vermögensschaden in Höhe des tenorierten Be-

trages entstanden, der eine zu ersetzende Folge des Verkehrsunfalles ist,

Die Klägerin hat hinsichtlich dieses Betrages auch nicht ihre Pflichten zur Scha-

densminderung verletzt, so dass ihr ein Mitverschulden gemäß S 254 BGB nicht an-

zurechnen ist.



- 4 -

Es ist weder ein Auswahlverschulden bei der Wahl des von ihr beauftragten Rechts-

anwattes von der Beklagten dargelegt, noch ist davon auszugehen, dass die Klägerin

den streit igen Betrag an ihren Prozessbevollmächtigten gezahlt hat, ohne für sie er-

kennbar hierzu verpfl ichtet zu sein,

Es ist nicht ersichtl ich, dass für die Klägerin erkennbat war, dass die Rechtsanwalts-

gebtihrenrechnung ihres Prozessbevollmächtigten möglicherweise überhöht sein

könnte. Wenn schon die Parteien, die sich täglich mit der Frage der angemessenen

Höhe einer Rechtsanwaltsgebührenrechnung bei Abrechnung eines Verkehrsunfalles

darüber streiten, welche Höhe angemessen ist, so kann dies nicht in das Wissen der

Klägerin als Laie gestellt werden. Mangels dargelegten gegenteil igen Umständen

durfte sich die Klägerin vielmehr darauf verlassen, dass die Rechnung ihres Pro-

zessbevollmächtigten hinsichtl ich des tenorierten Betrages nicht überhöht ist.

Es ist grundsätzlich nicht Sache des Geschädigten, sich mit dem beauftragten

Rechtsanwalt über dessen Rechnungshöhe zu streiten. Der Schädiger wird dadurch

auch nicht rechtslos gestellt, da er seine Einwendungen gegenüber der Rechnungs-

höhe insoweit geftend machen kann, als er in entsprechender Anwendung des S 255

BGB, zumindest jedoch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (S 242 BGB),

einen Anspruch gegen den Geschädigten auf Abtretung dessen Bereicherungsan-

sprüche gegen den gegebenenfalls zu hoch liquidierenden Rechtsanwalt hat.

Die Klage war wegen den tenorieilen Betrag i ibersteigender EUR 19,82 abzuweisen.

Es ist unstreit ig, dass die Beklagte auf die Gebührenrechnung in Höhe von EUR

1.013,96 am 15.09.2A04 einen Betrag in Höhe von EUR 844,46 gezahlt hat. Die sich

ergebende Differenz beläuft sich rnithin auf EUR 209,50 und nicht auf EUR 229,32.

Dies hätte nach Ansicht des Gerichts auch die Klägerin nachrechnen können und

insoweit erkennen müssen, dass sie zur Zahlung der EUR 229,32 nicht verpfl ichtet

war, mit der Folge, dass sie sich einen etwaigen höheren Schaden aufgrund der tat-

sächlich vorgenommenen Zahlung als Mitverschulden anrechnen lassen muss und

insoweit ein Anspruch nicht gegeben ist,



Die Zinsentscheidung beruht auf $$ 291,288 BGB,

Die Kostenentscheidung beruht auf $ 92 Abs 2 Nr-1 ZPO'

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf $$ 708 Nr. 11,711,

713 ZPO,

L i r l
Richter



KLAGE

ln dem Rechfsstreit

der B Wiesboden,
-Klögerin-

Prozessbevollmöchtigter: Rechlsonwoll Peler Sermond, Kornblumenweg 9,
65201 Wiesboden

gegen

DA Direkf Versicherung, ,,,
-Beklogfe-

wegen Forderung von Anwolfsgebühren noch Verkehrsunfoll vom 28.O6.2004

zeige ich on, doss ich die Klögerin verfrele und erhebe Kloge gegen die
Beklogte mit dem Anlrog

die Beklogfe zu verurteilen, on die Klögerin 229,32 € nebsf 5% Zinsen über
dem Bosiszinssotz ob Rechtshöngigkeit zu zohlen.

Begründung:

Die Beklogte isf Hoftpflichfversicherer des PKW .... 580.

Zwischen diesem PKW und dem PKW der Klögerin kom es om 28.06.2004 in
Wiesboden (Michelsberg) zu einem Verkehrsunfoll, bei dem es om PKW der
Klögerin zu einem Tofolschoden kom.

Die vollumföngliche Hoflungsverpflichlung der Beklogfen wor oußergerichllich
unsfreitig und wurde inzwischen beglichen.

Die Beklogte weigerf sich jedoch die ongefollenen Anwollsgebühren in vollem
Umfong zu erslolten.

Für die oußergerichtliche Wohrnehmung der klögerischen Interessen stellfe
der Unterzeichner om 07.09. 2004 folgende Rechnung:

Werf:  8.657,64

I ,9 Geschöftsgebühr Nr. 2400 W-RVG 853,.|0 €
Post-Telekommunikotionspouschole Nr. 7002 W-RVG 20,00 €
Hebegebühr Nr. 

.|009 
W-RVG I ,00 €

Zwischensumme 874,1O e
16 % Mehrwertsleuer Nr. 7008 W-RVG 139,86 €
Gesomfbetrog I .01 3,96 Q



Beweis: Rechnung vom 07.09. 2004 ols Anloge KI

Dorouf zohlte die Beklogte om 15.09, 2004 904,46 €. Die Zohtung der
Reslsumme wurde obgelehnf . Ein Belrog von 229,32 € blieb somit offen, der
nunmehr eingeklogf wird.

Beweis: Schreiben der Bekloglen vom 1S.09. 2004, ots Anloge K2

Die Beklogte lehnfe es ob, die in Rechnung gesfeilte 1,9 Geschöftsgebühr Nr,
2400 W-RVG zu bezohlen und regulierte sfoftdessen nur eine 1,5 Gebühr, do
sie der Ansichf wor, umfong und schwierigkeif des Folles würden keine höhere
Gebühr rechlferligen.

Dies ist folsch. Die Tötigkeil zur oußergerichlliche Regelung des
Hoftpflichlschodens erwies sich ols umfongreich. Auch in Folge des
Verholfens der Bekloglen musste eine über den normolen Rohmen eines
Hoftpf lichfschoden hinousgehende Korrespondenz gef ührf werden.

Beweis: Schreiben vom 12.09.2004, ots Anloge K3

Beweis: Schreiben der Beklogfen vom 13.09. 2004, ols Anloge K4

Außerdem erfolgten mehrere löngere Telefonole mil der Beklogten, um
sfreitige Frogen zu klören.

Beweis: Aktenvermerk vom 20.08, 2004, ols Anloge K5

Beweis: Aklenvermerk vom 14.09.2004, ols Anloge K6

Diese gingen über kurze Gespröche zu Inlormolionszwecken deuflich hinous.
sie erlüllen somit den Tofbeslond der früheren Besprechungsgebühr noch S I l g
BRAGO. Do die Besprechungsgebühr weggefolten isf, soll der ongefoilene
Mehroufwond noch dem Willen des Gesetzgebers nunmehr über einen höheren
Gebührenwerl ousgeglichen werden.

Aus den dorgelegten Gründen isf die Gebührenbemessung in Höhe einer 1,9
Gebühr ongemessen und die von der Beklogfen vorgenommene Kürzung der
Anwollsgebühren nicht gerechtfertigl.

Die fehlende summe von229,32 € hof die Klögerin bislong selbsf bezohlf,
sie isl doher nunmehr einzuklogen.

Sermond
Rechtsonwolf


